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 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

I. 
 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010 (BStBl I S. 
846), der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 23. April 2018 - III C 3 - S 7103-a/17/10001 
(2018/0248550), BStBl I S. xxx, geändert worden ist, wie folgt geändert: 
 
1. In Abschnitt 13.5 wird nach Absatz 7 folgender Absatz 8 angefügt: 
 

„(8)  Zur Behandlung von Anzahlungen für Leistungen im Sinne des § 13b UStG, 
wenn die Voraussetzungen für die Steuerschuld des Leistungsempfängers im 
Zeitpunkt der Vereinnahmungen der Anzahlungen noch nicht vorlagen, vgl. 
Abschnitt 13b.12 Abs. 3.“ 

 
2. Abschnitt 13b.12 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) Nach Satz 2 werden folgende neue Sätze 3 und 4 eingefügt: 
 

„3Liegen die Voraussetzungen für die Steuerschuld des Leistungsempfängers im 
Zeitpunkt der Vereinnahmung der Anzahlungen nicht vor, schuldet der leistende 



 
Seite 2  Unternehmer die Umsatzsteuer. 4Erfüllt der Leistungsempfänger im Zeitpunkt 

der Leistungserbringung die Voraussetzungen als Steuerschuldner, bleibt die 
bisherige Besteuerung der Anzahlungen beim leistenden Unternehmer bestehen 
(vgl. BFH-Urteil vom 21. 6. 2001, V R 68/00, BStBl 2002 II S. 255).“ 

 
b) Der bisherige Satz 3 wird neuer Satz 5. 

 
3. In Abschnitt 15.3 wird nach Absatz 5 folgender Absatz 6 angefügt: 
 

„(6)  Für Anzahlungen, bei denen erst im Zeitpunkt der Leistungserbringung der 
Leistungsempfänger die Voraussetzungen als Steuerschuldner nach Maßgabe des 
§ 13b UStG erfüllt, vgl. Abschnitt 13b.12 Abs. 3 Sätze 3 und 4.“ 

 
 
 
 

II.  
 
Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Es wird nicht 
beanstandet, wenn Steuerpflichtige für bis zum 31. Dezember 2018 geleistete Anzahlungen 
die bisherige Fassung der Abschnitte 13.5, 13b.12 und 15.3 des Umsatzsteuer-
Anwendungserlasses anwenden.  
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und steht ab sofort für eine 
Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Themen - Steuern - Steuerarten - 
Umsatzsteuer - Umsatzsteuer-Anwendungserlass zum Herunterladen bereit. 
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